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Schon bald nach dem Zusammenbruch hat d'le Justiz 
der Zona als bedeutsame Vertrauensprobe die Aufgabe 
erhalten, mitzuarbeiten an der Sicherstellung der land
wirtschaftlichen Produktion als der Voraussetzung jeder 
sonstigen Produktion und damit des Deutschen Aufbaus 
überhaupt. Den ersten Befehlen Nr. 77 und 86 des Jahres 
1945 über die Pflichtabgaben — ergänzt durch den 
Befehl Nr. 160 gegen Sabotage und Diversionsakte — 
entsprechen in den folgenden Jahren die Befehle über 
die Pflichtabgabe von Viehzuchtprodukten und Eiern, 
von Getreide, Ölsaaten, Kartoffeln und Gemüse, von 
Heu und Stroh, Flachs und Hanf, von Tabak, Zucker
rüben, Obst und Nüssen usw.

Schon in den vergangenen drei Jahren war das land
wirtschaftliche Strafrecht nicht reines A b 1 i e f e - 
r u n g s r e c h t .  Zunehmend ist neben.der Erfassung der 
anfallenden Erzeugnisse auch die S t e i g e r u n g  d e r  
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  P r o d u k t i o n  selbst 
unter strafrechtlichen Schutz gestellt worden, entweder 
u n m i t t e l b a r  in Befehlen, die dem Aufbau bestimm
ter Zweige der Landwirtschaft gelten (z. B. Förderung 
der Vieh- und Geflügelzucht in den Befehlen Nr. 134/45 
und Nr. 14/47) oder m i t t e l b a r  durch die beziehungs
reiche und noch entwicklungsfähige Regelung, daß man 
einerseits durch Belassung des Übersolls den Bauern 
zu erhöhter Produktionsleistung motiviert, andererseits 
durch Prämien und höhere Preise für zusätzliche Ab
gabe auch das Übersoll wenigstens teilweise für die 
Allgemeinheit nutzbar gemacht hat.

Die lebenswichtigen Aufgaben der Steigerung der 
Produktion, des Schutzes der Produktion gegen Störun
gen von außen sowie der Erfassung und Verteilung der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse hängen miteinander 
ebenso eng zusammen, wie sie gemeinsam die Grund
lagen des Aufbaus überhaupt darstellen. In der Ver
gangenheit sind diese Zusammenhänge häufig verkannt 
worden. Das ist, soweit es sich um die Justiz handelt, 
wenig rühmlich für uns Juristen. Denn Rechtswissen
schaft ist zum entscheidenden Teile gerade das wissen 
um die Zusammenhänge — nicht nur der Begriffe, son
dern der Lebensvorgänge selbst und der Regeln, nach 
denen sich diese vollziehen. Wir können aber — auf 
dem Gebiete des Ablieferungsstrafrechts, über das hier 
zu sprechen ist — für die vergangene Zeit kaum be
haupten, die Justiz habe immer und überall das Ziel 
des Gesetzgebers verwirklicht, das dahin geht, durch 
die Arbeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften die 
A b l i e f e r u n g s m o r a l  u n d  d e n  A b l i e f e 
r u n g s e r t r a g  z u  h e b e n .

Diesen Erfolg kann nicht erzielen, wer als schlechter 
Jurist die Ziele und Grundsätze des Gesetzgebers nicht 
voll erfaßt hat und beherrscht. So haben wir anfangs 
mit der Neigung mancher Richter zu kämpfen gehabt, 
möglichst jede Abweichung von gesetzten Soll mit 
einem Strafurteil zu beantworten. Diese unerfreulich 
formalistische Bestrafungstendenz suchte nach einem 
Ausgleich im entgegengesetzten Extrem: dieselben 
Richter gingen allmählich dazu über, durch allgemeine 
Milde bei der Strafzumessung einen vermeintlichen Er
satz dafür zu schaffen, daß es ihnen nach ihrer Mei
nung versagt war, die Besonderheiten des Einzelfalles 
auch einmal als strafbefreiend zu behandeln. Heute ist 
die Neigung zu möglichst ausnahmsloser Bestrafung 
kaum noch festzustellen. Geblieben ist aber bei einem 
Teil der Richter die allgemeine Tendenz zu milder Be
strafung, und zwar auch in schweren Fällen. Wir be
finden uns insoweit in einer Situation, die weder neu
zeitlichen Rechtsgrundsätzen noch der Not unseres Vol
kes entspricht. Das ist eine Feststellung, die — gegen
über Juristen getroffen — mit der juristischen auch un
sere politische Qualifikation erneut in Frage stellt. S!s 
verlangt von uns allen, daß wir uns mehr als bisher 
Gedanken über die Möglichkeiten eines reformierten 
Strafrechts und über die besonderen Aufgaben mac'.;,.:;, 
die heute den Anklägern und Richtern des Volkes ob
liegen. Wir wollen den Eindruck vermeiden, als lebten 
in unserer Zone noch größere Teile der Bevölkerung in 
der gefährlichen Illusion, es sei nur irgendwo in der

Welt ein Krieg verlorengegangen, sonst aber nichts ge
schehen. Es muß jedem Richter bewußt sein, daß die 
planvolle Sicherung der Ernährung aus eigener Kraft 
zur Frage von Leben und Tod für Deutschland gewor
den ist. Er muß daraus die Folgerung ziehen, daß Ver
brechen auf diesem oder ähnlichem Gebiete K a p i t a l 
verbrechen sind, deren Bekämpfung in allen Stufen des 
Verfahrens höchste Schnelligkeit und Energie erfor
dert. Der Richter muß darüber hinaus erkennen, daß 
das Ablieferungsstrafrecht dieser Zone nicht nur eine 
wirkungsvolle Waffe in dem Kampf gegen den Unter
gang und für den Aufbau ist, sondern Ansätze zu einem 
allgemeinen modernen Strafrecht enthält, die durch 
fehlerhafte Anwendung nicht entwertet werden dürfen: 
In Abweichung von dem bisher in Deutschland mit un
zureichenden Ausnahmen geltenden Legalitätsprinzip 
kommt es hier nicht auf vielfache, sondern auf wir
kungsvolle Bestrafung an. Der Strafanspruch des Volkes 
ist abhängig von einem bestimmten sozial gebotenen 
Ziele (Verbesserung des Ablieferungswillens und des 
Ablieferungsertrages). Diese Ausrichtung auf einen 
wirtschaftlichen Effekt -— gerechtfertigt durch die Not 
des deutschen Volkes und seinen Willen zur Selbst
behauptung — erfordert Härte dort, wo plangefähr- 
dendte Pflichtverletzung um sich zu greifen droht; sie 
gestattet individuelle Beurteilung dort, wo Ablieferungs
ertrag und Ablieferungsmoral allgemein über dem Ge
botenen liegen.

Auch in sogenannten guten Bezirken nur mit schwe
ren Strafen zu arbeiten, bringt statt verbesserter land
wirtschaftlicher Leistung die Gefahr der Abstumpfung 
mit sich: Kein Bauer darf zu der falschen Vorstellung 
gelangen, ein Gerichtsverfahren sei so etwas wie 
Hagelschlag und Dürre, also ein Ereignis, daß er aus 
eigener Kraft nicht abwenden könne und deshalb ein
fach hinnehmen müsse. Wo aber in größerem Bereiche 
der Plan nicht erfüllt wird, und solange die Gefahr 
besteht, daß schlechtes Beispiel Schule machen könnte, 
stellen schwächliche Maßnahmen nicht nur ein Un
recht gegenüber den pflichtbewußten, sozial empfinden
den Bauern dar; hier bedeutet Schwäche auch ein Ver
sagen der Justiz gegenüber dem Auftrag des Volkes, 
dem seine Richter und Staatsanwälte für den Schutz 
der landwirtschaftlichen Produktion in gleicher Weise 
verantwortlich sind wie die Landbevölkerung selbst. 
Hier gilt es, heute einzelne hart zu strafen,' um nicht 
morgen viele strafen zu müssen!

Damit dürfte der wesentlichste Mangel in der bis
herigen Arbeit der Justizbehörden aufgezeigt und teil
weise auch erklärt sein. Daß in vielen Bezirken die 
Grundsätze des Ablieferungsrechts im wesentlichen 
zutreffend erkannt, folgerichtig weiterentwickelt und 
zweckmäßig gehandhabt worden sind, wird hierbei 
nicht übersehen, macht aber solche Erörterung nicht 
überflüssig. Um die umfassenden Aufgaben, die heute 
vor der Deutschen Justiz stehen, erfüllen zu können, 
ist es erforderlich, auch jeder entfernten Möglichkeit 
einer fehlerhaften Entwicklung innerhalb der Justiz 
rechtzeitig zu begegnen und ständig um Verbesserun
gen in der praktischen Arbeit bemüht zu sein. Unter 
diesem Gesichtspunkt dürften folgende Hinweise von 
Bedeutung sein:
1. Als besonders vordringlich müssen von den Staats

anwaltschaften Fälle aus „schlechten“ Bezirken be
handelt werden, da in diesen von einem Strafver
fahren ein größerer erzieherischer und wirtschaft
licher Erfolg als in anderen Bezirken zu erwarten 
ist. Das setzt allerdings bei jedem Ankläger — 
insbesondere bei jedem Oberstaatsanwalt — voraus, 
daß er sich laufend über den Stand der Ablieferung 
in den Landkreisen und -gemeinden seines Bezirks 
unterrichtet.

2. Zuweilen auftretenden Ermittlungsschwierigkeiten, 
die noch häufig die schnelle Durchführung der 
Verfahren hemmen, ist durch genauere Kenntnis 
der örtlichen Situation zu begegnen, meist auch 
durch stärkere Heranziehung und Heranbildung von 
staatsanwaltschaftlichen Hilfsbeamten; deren An
leitung, Kontrolle und systematische Förderung 
kann die Staatsanwälte von eigener aktiver Ermitt
lungstätigkeit weitgehend freistellen.

3. Bei Neubauern als Ablieferungsschuldnern ist be
sonders sorgfältig zu prüfen, ob ihnen die dorfge- 
nössische Hilfe, falls und solange sie darauf ange
wiesen sind, ausreichend zur Verfügung gestanden
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